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Beschluß der Verordnung wider die wucherlichen Anlehne.
§. 6.'

 Bestimmung des Mäckelgelds.

 Wir auch wahrgenommen haben, daß nicht selten Personen, welche durch andere Geld borgen,
 oder sonstige (Somti cu und Handel sowohl über bewegliche als über unbewegliche Sachen schlief«

sen lassen, von diesen Unterhändlern durch das, für ihre dabey gehabte Bemühung geforderte Dienst-
Douceur und Mäckelgeld, in Ermangelung einer genauen gesetzlichen Bestimmung hierüber vervor«

 theilt und übernommen, oder durch die darüber entstandenen rechtlichen Irrungen in kostspielige
 Processe gezogen werden, auch über den Sinn deS hierbey einschlagenden 4. §. der Verordnung vom
izten October 1773 selbst bey den Gerichten Zweifel entstanden ist; So verordnen Wir ferner
gnädigst, daß künftig in Unseren sämtlichen Landen vie in der gedachten Verordnung bestimmte»
Zwey vom Hundert an Mäckelgeld, als die gesetzmäßig erlaubte Höchste Belohnung de- Macklers
 angesehen, solche auch nur im Falle eine-ausdrücklichen Versprechens Statt finden sollen. Ist
 aber weniger versprochen worden; So soll es bey dem Versprochenen lediglich sein Verbleiben ha-
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